
Kirchliches Amtsblatt 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

Nr. 2 1 Bielefeld, den 5. Februar 11955 
lnhal t: 1. Lehrgang über Jungarbeiterinnenfragen für Gemeindehelferinnen, Fürsorgerinnen, Vikarinnen 

und· Jugendleiterinnen. 2. Kursus für Gemeindehelferinnen und Jugendsekretärinnen. 3. Abwehr 
von Suchtgefahren. 4. Reichsgesetzliche Unfallversicherung. 5. Erziehungsbeihilfen (Lehrlingsver
gütungen). 6. Änderung des Ortsklassenverzeichnisses. 7. Eintragung von Freibeträgen auf den 
Lohnsteuerkarten 1955 und Vorlage der Lohnsteuerkarten 1955. 8. Lohnsteuerbelege. 9. Behandlung 
der Arbeitgeberbeiträge zur zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung. 10. Urkunde über 
die Errichtung einer weiteren (4.) Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Bochum-Werne. 11. Urkunde 
über die ;Errichtung einer weiteren (4.) Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Lünen. 12. Urkunde 
über die Namensänderung der Kirchengemeinde Ramsbeck-Neu-Andreasberg. 13. Persönliche und 
andere Nachrichten. 14. Erschienene Bücher und Schriften. 

Lehrgang über Jungarbeiterinnenfragen 
für Vikarinnen, Gemeindehelferinnen, 
Fürsorgerinnen und Jugendleiterinnen 

Landeskirchenamt 
Nr. 65 / C 18-15 

Bielefeld, den 20. 1. 1955 

Das Burck!hardthaus, Verband Evangelischer 
weiblicher Jugend, veranstaltet in der Zei.t vom 
L bis 29. April ds. Js. einen Lehrgang über Jung
arbeiterinnenfragen für Vikarinnen, Gemeinde
helferinnen, Fürsorgerinnen und Jugendleiterinnen. 
Der Lehrgang findet in Haus Villigst statt. Er wird 
von Fräulein Christa Springe geleitet. Er soll prak
tische Erfahrung mit theoretischer Klärung ver
binden. Er wird deshalb an den ersten zwei Tagen 
in die Arbeit des Hauses Villigst einführen. Darauf 
folgen drei Wochen praktischer Arbeit als Arbei
terin oder Praktikantin im Betriebe. An den Aben
den finden kurze Besprechungen über Erfahrungen 
mit Menschen im Betriebe, über erzieherische und 
soziologische Probleme statt. An den Wochenenden 
ist genügend Zeit zum Ausruhen gegeben, es wird 
auch Gelegenheit sein, durch Referat und Diskus
sion jeweils eine wichtige Frage ernsthaft durch
zuarbeiten. Über Ostern kann an einem in Villigst 
stattfindenden Jungarbeiterinnentreffen wenigstens 
teilweise teilgenommen werden. Abschließend sind 
Auswertung und Vertiefung der Erfahrungen mit 
Betriebsbesichtigungen vorgesehe~. 

Der Aufenthalt in Haus Villigst wird teilweise 
vom Burckhardthaus getragen, teilweise durch den 
Lohn, den die Betriebe für die Arbeit zahlen. Die 
Teilnehmerinnen erhalten ein kleines Taschengeld. 
Wer seine Anreise nicht bezahlen kann, wolle beim 
Burckhardthaus einen Zuschuß beantragen. Da es 
sich .um einen geschlossenen Lehrgang handelt, 
können nur solche Teilnehmerinnen angenommen 
werden, die vom ersten bis zum letzten Tage mit
machen. 

Wir geben diese Einladung an unsere Gemeinde
helferinnen, Fürsorgerinnen, Vikarinnen und Ju
gendleiterinnen empfehl~nd weiter. 

Kursus für Gemeindehelferinnen 
und Jugendsekretärinnen 

Landeskirchenamt 
Nr. 23085 / C 18-15 

Bielefeld, den 20. 1. 1955 

Die Bibelschule, Seminar für Evangelischen Ge
meindedienst in Bad Salzuflen, Hermann-Löns
Straße 14, veranstaltet vom 10. Mai bis 30. Juni 
ds. Js. einen Aufbaukursus für Gemeindehelferin-

. nen und Jugendsekretärinnen. Dieser Kursus will 
der Gemeindehelferin dazu helfen, daß sie mit 
neuer Ausrüstung in die alte Arbeit zurückgehen 
kann, oder möchte ihr den Weg bereiten, auf ein 
neues Arbeitsgebiet zuzugehen. Die Bibelschule in 
Salzuflen will während der Zeit, · in welcher eine 
Gemeindehelferin an diesem Kursus teilnimmt, 
einen Ersatz stellen durch Entsendung einer Prak
tikantin. Der Kursus kostet 150,- DM. 

Wir stellen den Gemeindehelferinnen anheim, 
diesen Kursus zu besuchen. Wegen weiterer Nach
fragen wollen sie sich an uns oder an die Bibel
schule in Bad Salzuflen wenden. Anträge auf Bei
hilfen können in besonderen Fällen an uns ge
richtet werden. 

Abwehr von Suchtgefahren 
Landeskirchenamt 
Nr. 1167 /C 21-11 

Bielefeld, den 20. L 1955 

Wir haben dieser Ausgabe zwei Flugblätter bei
gefügt, die uns von der Evangelischen Arbeitsge
meinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren für die 
diesjährige Konfirmati<>n angeboten worden sind. 
Wir empfehlen diese Flugblätter für die Verteilung 
an die Konfirmanden und ihre Eltern wärmstens. 
Sie geben den Eltern der.Konfirmanden Ratschläge 
für eine würdige und doch jugendgemäße Gestal
tung der. häuslichen .Konfirmationsfeier. Den Kon.
firmanden wollen sie zeigen, welche Gefahren die 
Welt der Erwachsenen, in die sie nun eintreten, in 
sich birgt, und wie sie diesen Gefahren begegnen 
können. 
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Die Flugblätter kosten je 10 Stück 35 Pfg. zu
züglich Porto. 

Bestellungen sind zu richten an die Evangelische 
Landesarbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Sucht
gefahren, (21a) Münster, Haus der Inneren Mission, 
Friesenring 34, z. Hd. von Fräulein Liselotte Plath. 

Reichsgesetzliche Unfallversicherung 
Landeskirchenamt 
Nr. 1831 / B 9-31 

Bielefeld, den 27. 1. 1955 

Die Evang. Kirche in Deutschland, vertreten 
durch die Kirchenkanzlei in Hannover-Herrenhau
sen, hat im Einvernehmen mit den beteiligten Lan
deskirchen das nachstehende Pauschalabkommen 
mit der Berufsgenossenschaft für reich.sgesetzliche 
Unfallversicherung in Hamburg abgeschlossen, das 
im Amtsblatt der Evang. Kirche in Deutschland von 
1954 S. 2 f. veröffentlicht worden ist: 

Pauschalabkommen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mit der Berufsgenossenschaft für 

reichsgesetzliche Unfallversicherung. 

Vom 31. Dezember 1953. 

Die E v a n g e 1 i s c h e K i r c h e i n D e u t s c h -
1 a n,d vertreten kraft Ermächtigung ihres Rates 
durch die 
Kirchenkanzlei in Hannover-Herrenhausen, 
Böttcherstraße 7, 
schließt mit 

der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t f ü r r e i c h s -
gesetzliche Unfallversicherung 
in Hamburg 

folgendes Abkommen 

über die Beitragsleistung für die Beschäftigten der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer west
deutschen Landeskirchen und aller zu ihnen ge
hörenden Kirchengemeinden, kirchlich.en Verbände 
und sonstigen kirchlichen Stellen: 

§ 1 

Die Evangelische Kirche in Deutschland über
nimmt für die folgenden Kirchen und für alle zu 
ihnen gehörenden Kirchengemeinden, kirchlichen 
Verbände und sonstigen kirchlichen Stellen die Bei
tragsleistung für die reichsgesetzlich.e Unfallver
sicherung der ständig und unständig Beschäftigten 
(§ 537 RVO): 

1. Evangelische Kirche in Deutschland, 
2. Vereinigte Evang.-Lutherische Kirche Deutsch-

lands, 
3. Evangelische Kirche im Rheinland, 
4. Evangelische Kirche von Westfalen, 
5. Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hanno-

vers, 
6. Evangelische Landeskirche in Württemberg, 
7. Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, 
8. Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, 
9. Evang.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins, 

10. Evang. Landeskirche von Kurhessen-Waldeck, 
11. Evang.-Luth. Kirche im Hamburgischen Staate, 
12. Vereinigte Evg.-Protest. Landeskirche Badens, 
13. Vereinigte protestantische Kirche der Pfalz, 
14. Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, 
15. Bremische Evangelische Kirche, 
16. Llppische Landeskirche, 
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17. Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck, 
18. Evang.-Luth. Landeskirch.e von Schaumb.-Lippe, 
19. Evangelisch-Lutherische Landeskirche Eutin, 
20. Europäisch-Festländische Brüderunität (Herrn

huter Brüdergemeine). 

§ 2 

Die Höhe des Beitrages wird wie folgt berechnet: 
1. Für den Vollbeschäftigten ist ein Kopfbeitrag 

in der jeweils für das Beitragsjahr festgesetzten 
Höhe zu zahlen. 

2. Für alle unständig Beschäftigten ist ohne Rück
sicht auf ihre Zahl und die Dauer ihrer Be
schäftigung je Kirchengemeinde und je kirch
lichem Verband nur ein Kopfbeitrag zu ent
richten. 

3. Bei Landeskirchen sind die Arbeitstage der un
ständig Beschäftigten zusammenzuzählen. Für 
je volle oder angefangene 300 Arbeitstage ist 
ein Vollbesch.äftigter in Ansatz zu bringen. 

§ 3 

Zu dem Kreis der nach § 1 ständig und unstän
dig Beschäftigten, der den Versicherungsschutz bei 
der Berufsgenossenschaft für reichsgesetzliche Un
fallversicherung genießt, gehören grundsätzlich alle 
im kirchlichen Dienst entgeltlich oder unentgeltlich 
Beschäftigten, auch. solche, die sich auf Grund kir
chenrechtlicher Bestimmungen zwar in einem Be
amtenverhältnis befinden, jedoch versicherungs
technisch als Sozialversicherte angesehen werden 
müssen, insbesondere: 

1. Pfarrer, die wieder beschäftigt werden und für 
die nach § 541 der Reichsversicherungsordnung 
Versicherungsfreiheit nich.t gegeben ist (z. B. 
Ruhestandspfarrer, Ostzonenpfarrer, für welche 
die betreffende Landeskirche nicht der ver
pflichtete Dienstherr ist), 

2. Ostpfarrer mit Beschäftigungsauftrag. 
3. Hilfsprediger, soweit diese aus besonderen 

Gründen nicht nach § 541 RVO befreit sind, 
4. Vikare und ähnliche Personen, Religionslehrer, 

Katecheten, Lektoren, soweit nicht nach § 541 
RVO befreit, 

5. Verwaltungsangestellte, 
6. Kirchenbuchführer und Kirchenrechner, die An

gestellte sind, 
7. Pfarramtsgehilf(inn)en, soweit sie noch nicht in 

das Beamtenverhältnis übernommen sind, 
8. Küster, die Angestellte sind, 
9. Organisten, die Angestellte sind, 

10. Kantore, 
11. Kirchendiener und Läuter (Glöckner), 
12. Diakone, 
13. Jugendsekretäre und Jugendwarte, 
14. Gemeindehelfer und Gemeindehelferinnen im 

nichtkaritativen Einsatz, 
15. Reinigungsangestellte, 
16. Heizer, 
17. Raumbesorger, 
18. Pförtner und Kraftfahrer, 
19. Bauhandwerker, soweit sie zur Erledigung 

laufender Instandhaltungsarbeiten angestellt 
werden. 
Bei unentgeltlichen Diensten für die kirchlichen 

Einrichtungen aus religiösen, sittlichen und ideellen 
Beweggründen ist der Versicherungsschutz im Re
gelfall nicht gegeben. 



§ 4 

Von der Versicherungspflicht ausgenommen ist 
der in § 541 der Reichsversicherungsordnung ge
nannte Personenkreis. Dazu gehören im kirchlichen 
Raum für ihre hauptberufliche Tätigkeit: 
1. die festangestellten Pfarrer, 
2. die Kirchengemeindebeamten, 
3. die Beamten der allgemeinen kirchlichen Ver

waltungen und 
4. diejenigen Vikare und Vikarkandidatinnen sowie 

Angestellte, denen Unfallfürsorge nach dem 
Deutschen Beamtengesetz auf Lebenszeit ge
währleistet ist. 
Nicht bei der Berufsgenossenschaft für reichs

gesetzliche Unfallversicherung, Hamburg, sondern 
a) bei der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t f ü r 

Gesund,heitsdienst und Wohl
f a h r t s p fl e g e sind versichert 
die Diakonissen und Schwestern von Mutter
häusern sowie die in Kinderhorten, Kinder
gärten, Gemeindepflegestationen, kirchenge
meindlichen Krankenhäusern, Jugend- und 
Altersheimen beschäftigten Personen, 

b) bei der Garten b au - Berufs gen o s -
senschaft 
das Friedhofspersonal einschl. Leichenträger 
sowie 

c) bei der zuständigen La n d w i r t s c h a f t -
liehen Berufsgenossenschaft 
die in landwirtschaftlichen Betrieben beschäf-
tigten Personen. · 

§ 5 

1. Zur Feststellung des Gesamtbeitrages führt die 
Evangelische Kirche in Deutschland erstmalig 
zum 1. Januar 1954 eine Nachweisung der Voll
beschäftigten und unständig Beschäftigten aller 
im § 1 genannten kirchlichen Stellen durch: sie 
ist alle drei Jahre zu wiederholen; bezüglich der 
unständig Beschäftigten bedarf es nicht einer 
namentlichen Nachweisung der jeweils Beschäf
tigten, sondern nur einer Angabe der Namen der 
Kirchengemeinden und der kirchlichen Verbände 
und der Landeskirchen. Die Evangelische Kirche 
in Deutschland verpflichtet sich, wesentlich die 
Beitragshöhe bestimmende Änderungen der 
Berufsgenossenschaft alsbald mitzuteilen. Diese 
prüft alsdann, öb deshalb eine Änderung der 
Beitragshöhe erforderlich ist. 

2. Die Nachweisungen sind der Berufsgenossen
schaft zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Sie 
setzt danach im Einvernehmen mit der EKD den 
pauschalierten Beitrag fest. 

§ 6 

Vorstehendes Abkommen gilt mit Wirkung vom 
1. Januar 1954. Es kann von beiden Seiten 3 Mo
nate vor Ablauf des Geschäftsjahres zum Jahres
ende gekündigt werden. 

Hannover-Herrenhausen, 
den 31. Dezember .1953. 

Evangelische Kirche 
in Deutschland 

- Kirchenkanzlei -
Präsident 

D. Brunotte. 

Hamburg, 
den 31. Dezember 1953. 

Berufsgenossenschaft 
für reichsgesetzliche 
Unfallversicherung 

Vorsitzender 
Dr. Wüllner. 

Die sich nach § 2 des Abkommens ergebenden 
Jahresbeiträge werden durch die Landeskirchen
kasse in einer Summe an die Berufsgenossenschaft 
aus landeskirchlichen Mitteln bezahlt. Von einer 
anteilmäßigen Umlage auf die einzelnen Kirchen
gemeinden wird mit Rücksicht auf den unverhält
nismäßigen Verwaltungsaufwand bis auf weiteres 
abgesehen. 

Wir geben besonders den Hinweis, daß durch 
dieses Abkommen nur der im § 3 aufgeführte Per
sonenkreis versichert ist. Kindergärtnerinnen, Ge
meindeschwestern und Friedhofspersonal müssen 
besonders versichert werden und sind, soweit noch 
nicht geschehen, bei den in § 3 genannten Berufs
genossenschaften durch die anstellende Körper
schaft anzumelden. 

Unfälle sind s o fo r t u n d u n mit t e 1 b a r 
der betreffenden Berufsgenossenschaft zu melden. 
Die Anschrift der Berufsgenossenschaft für reichs
gesetzliche Unfallversicherung ist: (24a) Hamburg 6, 
Schäferkampsallee 18. 

Zur Klärung von Zweifelsfragen hinsichtlich des 
unter das Pauschalabkommen fall~nden Personen
kreises gibt die Kirchenkanzlei der Evangelischen 
Kirche in Deutschland durch Rundschreiben vom 
1. Oktober 1954 nachstehende Erläuterung: 

Pauschalabkommen mit der 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. 

In Beantwortung der an uns gerichteten Einzel
fragen beehren wir uns folgendes mitzuteilen: 
1. Laut Durchführungsbestimmungen des früheren 

Reichsversicherungsamtes vom 22. April 1942 (RABl. 
Teil II S. 287/88) ist für die bei den Kirchenbehör
den, bei den Gesamtverbänden, in der Kirchenver
waltung und in den Kirchen beschäftigten Personen, 
soweit sie nicht zur Berufsgenossenschaft für Ge
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege gehören, die 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft der zuständige 
Versicherungsträger. 

Hiernach sind bei der Verwaltungs
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t v e r s i c h e r t (falls 
nicht Versicherungsfreiheit gemäß § 541 der Reichs
versicherungsordnung vorliegt): 

Verwaltungsangestellte, Küster, Organisten, Chor
leiter, Glö'ckner, Pfarrgehilfen, -gehilfinnen, Heizer, 
Hausbesorger, Pförtner, Reinigungspersonal u. a. in 
der Kirchenv~rwaltung und der Kirche tätige Per
sonen, und zwar für ihre gesamten Dienstleistungen 
im Interesse der Kirche oder der kirchlichen Ein
richtungen. 

Hierzu verweisen wir auch auf§ 3 des Pauschal
abkommens der Evangelischen Kirche in Deutsch
land mit der Berufsgenossenschaft für reichsgesetz
liche Unfallversicherung vom 31. Dezember 1953. 

Die Berufsgenossenschaft für Ge
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
i s t zu s t ä n d i g für alle Einrichtungen des Ge
sundheitsdienstes und der freien Wohlfahrtspflege. 
Hierzu gehören die Innere Mission und die ihr an
geschlossenen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes 
und der Wohlfahrtspflege, insbesondere die in Kin
derhorten, Kindergärten, Gemeindepflegestationen, 
Jugend-, Alters- und Erholungsheimen beschäftigten 
Personen (ebenfalls für alle Dienstleistungen im 
Interesse der Kirche oder der kirchlichen Einrich
tungen), ferner Schwestern von Mutterhäusern, so
weit diese nicht gemäß § 541 der RVO versiche
runggfrei sind. 

Für das Friedhofspersonal, einschließlich der 
Leichenträger, ist die Gartenbau-Berufsgenossen-
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schaft und für die in landwirtschaftlichen Betrieben 
beschäftigten Personen die Landwirtschaftliche Be
rufsgenossenschaft zuständig. 

2. Für eh r e n a m t 1 i c h e H e 1 f e r , die sich aus 
religiösen, sittlichen und ideellen Beweggründen im 
Interesse kirchlicher Einrichtungen betätigen und 
daher in die Zuständigkeit der Verwaltungs-Be
rufsgenossenschaft fallen, ist kein Versicherungs
schutz auf Grund der Reichsversicherungsordnung 
gegeben. Eine Einbeziehung dieser ehrenamtlichen 
Helfer in den Kreis der bei der Verwaltungs-Berufs
genossenschaft versicherten Personen ist leider nicht 
möglich. 

Bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheits
dienst und Wohlfahrtspflege sind dagegen auch die 
in den bezw. für die der Inneren Mission ange
schlossenen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes 
und der freien Wohlfahrtspflege ehrenamtlich Täti
gen in den Kreis der versicherten Personen ein
geschlossen. 

3. Für die vom Hilfswerk beschäftigten Personen ist 
grundsätzlich die Berufsgenossenschaft für Gesund
heitsdienst und Wohlfahrtspflege zuständig. 

Erziehungsbeihilfen 
(Lehrlingsvergütungen) 

Landeskirchenamt 
Nr. 541/B 9-16 

Bielefeld, den 28. 1. 1955 

Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Län
der, vertreten durch den Vorsitzer des Vorstandes 
einerseits, und der Gewerkschaft Öffentliche Dien
ste, Transport und Verkehr - Hauptvorstand -
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft - Haupt
vorstand - andererseits ist nachfolgender auszugs
weise abgedruckter Tarifvertrag vom 20. November 
1954 über die Erziehungsbeihilfen (Leihrlingsver
gütungen) für die unter die Richtlinien für die Er
ziehungsbeihilten und sonstigen Leistungen an 
Lehrlinge und Anlernlinge im öffentlichen Dienst 
vom 9. Dezember 1943 (RBBL 1944 S. 51) fallenden 
Lehrlinge und Anlernlinge in den öffentlichen Ver
waltungen und Betrieben der Länder pp. vereinbart: 

§ 1 

(1) Die Erziehungsbeihilfe (Lehrlingsvergütung) 
beträgt monatlich brutto: 
a) bei Beginn des Berufserziehungs- (Lehr-) ver

hältnisses vor Vollendung des 16. Lebensjahres 
im 1. Lehr- (Anlern-) jahr 50 DM 
im 2. ,, ,, ,, 58 DM 
im 3. ,, ,, ,, 76 DM 
im. 4. Lehrjahr 88 DM 

b) bei Beginn des Berufserziehungs- (Lehr-) ver
hältnisses nach Vollendung des 16., aber vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres 
im 1. Lehr- (Anlern-) jahr 
im 2. ,, 

" " im 3. 
" " im 4. Lehrjahr 

55 DM 
65 DM 
82 DM 
95 DM 

c) bei Beginn des Berufserziehungs- (Lehr-) ver
hältnisses nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
im 1. Lehr- (Anlern-) jahr 65 DM 
im 2. ,, ,, 80 DM 
im 3. ,, ,, ,, 95 DM 
im 4. Lehrjahr 110 DM 

(2) Erziehungsbeihilfen (Lehrlingsvergiltungen) 
können auf Antrag des Berechtigten auf einen Be-
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trag von 75 DM monatlich ermäßigt werden, wenn 
für den Lehrling (Anlernling) aus öffentlichen Mit
teln Kinderzuschlag gezahlt wird. 

§' 2 

Lehrlinge und Anlernlinge, die Halb- oder Voll
waisen sind oder deren Väter sich noch in der 
Kriegsgefangenschaft befinden oder vermißt sind, 
erhalten zu der Erziehungsbeihilfe {Lehrlingsver
gütung) eine monatliche Zulage von 10 DM. 

§3 

(1) Gewährt der Lehrherr Kost und Wohnung, so 
kann er die Erziehungsbeihilfe (Lehrlingsvergütung) 
monatlich um 50,- DM kürzen. Es müssen jedoch 
mindestens 25 v. H. der in § 1 festgesetzten Sätze 
in bar ausgezahlt werden. 

(2) Gewährt der Lehrherr nur Wohnung, so dür
fen hierfür 10,- DM monatlich, gewährt er nur 
Kost, so dürfen 40,- DM monatlich abgezogen 
werden. Jedoch müssen auch in diesen Fällen min
destens 25 v. H. der in § 1 festgesetzten Sätze in 
bar ausgezahlt werden. 

(3) Können Kost und Wohnung nicht weiterge
währt werden, so sind die in § 1 festgesetzten Sätze 
zu zahlen. § 4 

(1) Günstigere Regelungen bleiben unberührt. 
(2) Lehrlinge (Anlernlinge), die bisher eine Er

ziehungsbeihilfe (Lehrlingsvergütung) nach § 1 
Abs. 1 Buchst. d) des Tarifvertrages vom 27. Juni 
1951 erhalten haben, erhalten diese Erziehungs
beihilfe (Lehrlingsvergütung) weiter, wenn letztere 
höher ist als die nach diesem Tarifvertrag zu
stehende. § 5 

Diese Regelung tritt an die Stelle von § 2 Abs. 2 
und 4-8 der Richtlinien für die Erziehungsbei
hilfen und sonstigen Leistungen an Lehrlinge und 
Anlernlinge im öffentlichen Dienst vom 9. Dezem
ber 1943 (RBBl. 1944 S. 51). 

§ 6 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 1954 in 
Kraft. Er kann mip einer Frist von einem Monat 
zum Schluß eines Kalendervierteljahres, erstmals 
zum 31. Dezember 1955, gekündigt werden. 

Bonn, den 20. November 1954." 

B. Zur Durchführung des vorstehenden Tarifver
trages wird auf folgendes hingewiesen: 
1. Die Landesdienststellen haben die Erziehungs

beihilfen für die Zeiträume ab 1. Oktober 1954 
nach vorstehendem V ertrag zu zahlen. 

2. Zur Behebung von Zweifeln weisen wir darauf 
hin, daß dieser Vertrag ebenso wie die Richt
linien des ehemaligen Reichstreuhänders für 
den Öffentlichen Dienst nur fur Lehrlinge und 
Anlernlinge gilt, die auf Grund eines Lehrver
trags bzw. eines Anlernvertrags ausgebildet 
werden. Nicht betroffen werden hiervon die 
Verwaltungslehrlinge, die auf Grund des § 28 
Abs. 2 der Verordnung über die Vorbildung 
und die Laufbahn der deutschen Beamten vom 
28. Februar 1939 (RGBl. I S. 372) angenommen 
worden sind. 
Die hier vereinbarte Regelung hat die Kirchen

leitung im Benehmen mit dem Rheinisch-Westfäli-



sehen Verband der im evangelisch-kirchlichen 
Dienst stehenden Mitarbeiter für ihren Aufsichts
bereich übernommen. Sie ist daher von den Kir
chengemeinden und den kirchlichen Verbänden an
zuwenden. 

Unsere Bekanntmachung über die Erziehungs
beihilfen (Lehrlingsvergütungen) im KABI. 1954 
Seite 70/71 ist für die Zeiträume vom 1. Oktober 
1954 an nicht mehr anzuwenden. 

Änderung des Ortsklassenverzeichnisses 
Landeskirchenamt 
Nr. 311 / B. 9-01 

Bielefeld, den 21. 1. 1955 

Nachstehend geben wir auszugsweise die Ver
ordnung zur Änderung des Ortsklassenverzeich
nisses vom 13. Dezember 1954 (abgedruckt im Bun
desgesetzblatt vom 23. Dezember 1954 Teil II Nr. 26) 
bekannt. 

Auf Grund des § 12 Absatz 3 des Besoldungs
gesetzes vom 16. Dezember 1927 (RGBl. I Seite 349) 
in der Fassung des Dritten Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Besoldungsrechts vom 27. März 
1953 (BGBl. I Seite 81) wird mit Zustimmung des 
Bundesrats verordnet: 

§ 1 

ln dem durch die Verordnung vom 23. Oktober 
1924 (Reichsbesoldungsblatt Seite 289) festgelegten 
Ortsklassenverzeichnis in der zur Zeit geltenden 
Fassung werden die folgenden Orte aus den bis
herigen Stufen mit Wirkung vom 1. Januar 1955 
in die nachstehend aufgeführten Stufen eingereiht: 
Gemeinde 

aus der Ortsklassenstufe 
von bisher nach neu 

ppBochum 
Gelsenkirchen 
Münster 
Altena 
Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-

Kreis 
Gütersloh, Kreis Wiedenbrück 
Klafeld, Kreis Siegen 
Lüdenscheid 
Marl, Kreis ReckUnghausen-

Land 
Oer-Erkenschwick, Kreis 

Recklinghausen-Land 
P,aderborn 
Plettenberg, Kreis Altena 
Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis 
Werdohl, Kreis Aitena-Land 
Witten 
Bad-Driburg, Kreis Höxter 
Bad Lippspringe, Kreis 

Paderborn 
Bad Sassendorf, Kreis Soest 
Bigge, Kreis Brilon 
Brilon 
Ennigloh, Kreis Herford 
Erwitte, Kreis Lippstadt 
Geseke, Kreis Lip1)$tadt 
Greven, Kreis Münster-Land 
Hamm, Kreis Recklinghausen-

Land 

A S 
A S 
A S 
B A 

B A 
B A 
B A 
B A 

B A 

B A 
B A 
B A 
B A 
B A 
B A 
C B 

C B 
C B 
C B 
C B 
C B 
C B 
C B 
C B 

C B 

Hiltrup, Kreis Münster-Land C B 
Lendringsen, Kreis Iserlohn C B 
Niedermarsberg, Kreis Brilon C B 
Olsberg, Kreis Brilon C B 
Polsum, Kreis Recklinghausen-

Land C B 
Senne I, Kreis Bielefeld-Land C B 
Stadtlohn, Kreis Ahaus C B 
Sundern, Kreis Arnsberg C B 
Versmold, Kreis Halle C B 
Winterberg, Kreis Brilon C B 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1955 in 
Kraft. 

Bonn, den 13. Dezember 1954. 

Der sich aus der Änderung des Ortsklassenver
zeichnisses ergebende neue W ohnungsgeldzuschuß 
ist bei der Bewertung der Dienstwohnungen der 
Pfarrer, Hilfsprediger, Vikarinnen, Prediger für 
den Lohnsteuerabzug zugrunde zu legen voraus
gesetzt, daß ein Mietwert nicht, besonders festge
setzt ist (vergl. Rundverfügung vom 11. Januar 
1927 {KABl. Seite 8). Bei Hilfspredigern und .Vika
rinnen, denen mangels einer Dienstwohnung der 
Wohnungsgeldzuschuß der Tarifklasse V bzw. IV 
gezahlt wird, ist ggf. der erhöhte Wohnungsgeld
zuschuß der neuen Ortsklasse zu zahlen. 

Eintragung von Freibeträgen auf den 
Lohnsteuerkarten 1955 und Vorlage 

der Lohnsteuerkarten 1955 
Landeskirchenamt 
Nr. 657 /B 14-04 

Bielefeld, den 15. 1. 1955 

· Nachstehende Bekanntmachung der Oberfinanz
direktion Münster geben wir mit der Bitte um Be
achtung und Unterrichtung der kirchlichen Be
diensteten bekannt. 

Die Anträge auf Lohnsteuerermäßigung für das 
Kalenderjahr 1955 können zu einem großen Teil 
nicht sofort, sondern erst dann bearbeitet werden, 
wenn die auf Grund der neuen Steuergesetzgebung 
noch zu treffenden gesetzlichen Regelungen ver
kündet worden sind. 

Der Finanzminister des Landes Nordrhein-West
falen hat sich deshalb mit folgendem Verfahren 
einverstanden erklärt: 
1. Der Arbeitgeber kann, solange ihm die Lohn

steuerkarte noch nicht vorliegt, die Lohnsteuer 
für den Monat Januar 19 5 5 nach den Ein
tragungen auf der Lohnsteuerkarte 1954 berech
nen (vergleiche § 37 Absatz 2 der Lohnsteuer
durchführungsverordnung 1954). 

2. Für die Lohnzahlungszeiträume, die im. Monat 
Februar oder März 1955 beginnen, und die spä
testens am 31. März 1955 enden, kann der Ar
beitgeber, solange ihm die Lohnsteuerkarte 1955 
wegen eines Antrags auf Eintragung eines Frei
betrages für das Kalenderjahr 1955 noch nicht 
vorliegt, bei der Vornahme des Steuerabzugs 
vom Arbeitslohn einstweilen den auf der Lohn
steuerkarte 1954 eingetragenen Freibetrag berück
sichtigen. Das gilt auch für die übrigen auf der 

11 



Lohnsteuerkarte 1954 eingetragenen Merkmale, 
insbesondere für die Steuerklasse. Bei verhei
rateten Arbeitnehmerinnen ist abweichend dq
von, solange sie die Lohnsteuerkarte 1955 ihrem 
Arbeitgeber nicht vorgelegt haben, in jedem 
Falle die Steuerklasse I anzuwenden. 

3. Bei der Berücksichtigung des eingetragenen 
Freibetrags (Ziffer 2) ist von dem Jahresfrei
betrag auszugehen, der zuletzt auf der Lohn
steuerkarte 1954 eingetragen worden ist. Von 
diesem Jahresfreibetrag ist der dem Lohnzah
lungszeitraum entsprechende Teil zu berücksich
tigen. Dieser Teil beträgt bei monatlicher Lohn
zahlung 1/12 des Jahresfreibetrages, bei wöchent
licher Lohnzahlung 1/52 des Jahresfreibetrages. 
Ergibt sich aus den Eintragungen auf der Lohn
steuerkarte 1954 kein Freibetrag für den Monat 
Dezember 1954 (die Eintragungen gelten z. B. 
nur bis zum 30. Juni 1954), so darf auch für die 
Zeit ab 1. Januar 1955 zunächst kein Freibetrag 
berücksichtigt werden. 

4. Sobald die Lohnsteuerkarte 1955 mit den für 
dieses Jahr maßgebenden Eintragungen vorliegt, 
hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerberechnung 
für die Zeit ab 1. Januar 1955 entsprechend den 
auf der Lohnsteuerkarte 1955 eingetragenen 
Merkmalen neu vorzunehmen. Der sich dabei 
ergebende Unterschied an Lohnsteuer ist bei der 
nächsten Lohnzahlung zu verrechnen. 

5. Durch die Weitergeltung der Merkmale der 
Lohnsteuerkarte 1954 werden sich ggf. Steuer
nachforderungen ergeben. Das wird insbeson
dere in den Fällen in Betracht kommen, in 
denen die Freibeträ~e für Vertriebene, Sowjet
zonenflüchtlinge, Verfolgte, Spätheimkehrer und 
Totalgeschädigte nach § 33 a des Einkommen
steuergesetzes 1953 für die Zeit ab 1. Januar 
1955 nicht mehr gewährt werden. Es wird des
halb den Arbeitnehmern empfohlen, ihre Ar
beitgeber zu veranlassen, solche Steuerfreibe
träge bereits ab 1. Januar 1955 unberüclcsich
tigt zu lassen, damit spätere Nachforderungen 
vermieden werden. 

Lohnsteuerbelege 

Landeskirchenamt 
Nr. 1196/B 14-04 

Bielefeld, den 25. 1. 1955 

Betr.: Ausschreibung und Einsendung der Lohn-
steuerbelege für das Kalenderjahr 1954. 

Die Oberfinanzdirektion Münster bittet alle Ar
beitgeber, die Lohnsteuerbelege für das Kalender
jahr 1954 (Lohnsteuerbescheinigung auf der Rück
seite der Lohnsteuerkarten, Lohnsteuerüberwei
sungsblätter und Lohnzettel) nicht vor dem 30. April 
1955 den Finanzämtern zu übersenden, damit die 
Arbeitgeber gegebenenfalls die Lohnsteuerkarten 
1954 noch bis zu diesem Zeitpunkt den Arbeitneh
mern zur Stellung eines Antrages auf Durchführung 
des Lohnsteuerjahresausgleichs für 1954 aushändi-
gen können. ·· 

Die Lohnsteuerbelege für das Kalenderjahr 1954 
sind in der ersten Hälfte des Monats Mai 1955 an 
die Finanzämter abzuliefern. 
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Behandlung der Arbeitgeberbeiträge 
zur zusätzlichen Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung 

der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen 
Dienst bei der Bemessung der Beiträge zur_ gesetz
lichen Sozialversicherung und zur Zusatzversiche-

rung bei der VBL. 

RdErl. d. Finanzministers v. 21. 6. 1954 - B 6110 -
6261/IV/54 

Landeskirchenamt 
Nr. 1959 / B 9 - 34 

Bielefeld, den 28. 1. 1955 

Auszug 
aus dem Ministerialblat für das Land Nordrhein
Westfalen Ausgabe A - 7. Jahrgang - Nummer 68 

8. Juli 1954 - S. 1050 

D. Finanzminister 

Durch meinen u. a. RdErl. habe ich angeordnet, 
daß die Lohnsteuer, die Abgabe Notopfer Berlin 
und die Kirchensteuer, die auf den Arbeitgebe.r
beitrag für die Zusatzversicherung bei der VBL 
entfallen, für den nach Nr. 6 Abs. 3 der GDO-Reich/ 
Preußen Vers. der Arbeitgeber die Lohnsteuer zu 
tragen hat, pauschaliert werden. 

Es waren Zweifel entstanden, wie der Arbeit
geberbeitrag bei der Bemessung der gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge und der Beiträge zur 
Zusatzversicherung bei der VBL zu behandeln sei. 

Der Minister für Arbeit, Soziales und Wieder
aufbau des Landes Nordrhein-Westfalen hat durch 
Erl. v. 5. 6. 1954 - I A 5 - 5321 g - an die gesetz
lichen Krankenkassen klargestellt, daß der Arbeit
geberbeitrag für die Zusatzversicherung, für den 
Pauschalbesteuerung angeordnet ist, nicht sozial
versicherungsbeitragspflichtig ist. Er bezieht sich 
.dabei auf den gern. Erl. des früheren Reichsmini
sters der Finanzen und des früheren Reichsarbeits
ministers vom 10. 9. 1944 betr. weitere Verein
fachung des Lohnabzugs (Reichsarbeitsblatt II 
S. 281), in dem u. a. bestimmt ist, daß für die 
Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung 
solche Bezüge außer Ansatz bleiben, für die der 
Reichsminister der Finanzen Pauschalbesteuerung 
zuläßt. 

Da nach § 27 Abs. 1 der Satzung der VBL die 
Beiträge zur Zusatzversicherung bei der VBL von 
dem Entgelt erhoben werden, das für die Berech
nung der Beiträge zur Rentenversicherung der Ar
beiter und Angestellten zugrunde gelegt wird, blei
ben auch bei der Bemessung des Beitrags zur Zu
satzversicherung bei der VBL die Arbeitgeber
anteile außer Ansatz. Diese Regelung entspricht im 
übrigen auch der Bestimmung in Nr. 6 Abs. 5 
letzter Satz der GDO-Reich/Preußen Vers. 

Ich bitte, entsprechend zu verfahren. 

Bezug: Mein RdErl. v. 12. 2. 1954 - B 6110 -
839/IV - 54 (MBL NW. S. 345). 

An alle obersten Landesbehörden und nachgeord
neten Dienststellen. 



Urkunde über eine Pfarrstellenerrichtung 
Auf Grund von Artikel 11 der Kirchenordnung 

der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 1. De
zember, 1953 wird nach Anhörung der Beteiligten 
hierdurch folgendes festgesetzt: 

§ 1 

In der Evangelischen Kirchengemeinde B o -
c h um - W e r n e , Kirchenkreis Bochum, wird eine 
weitere (4.) Pfarrstelle mit dem Pfarrsitz In der 
Kreta errichtet. 

Die Besetzung erfolgt gemäß dem Kirchengesetz 
über die Besetzung der Gemeindepfarrstellen in 
der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
29. Mai 1953. § 2 

Die Urkunde tritt am 1. Januar 1955 in Kraft. 

Bielefeld, den 22. Januar 1955 · 

Die Leitung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen 

In Vertretung 
(L. S.) Dr. Th ümmel 

Nr. 22773/Bochum-Werne 1 (4) 

Urkunde über eine Pfarrstellenerrichtung 
Auf Grund von Artikel 11 der Kirchenordnung 

der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
1. Dezember 1953 wird nach Anhörung der Be
teiligten hierdurch folgendes festgesetzt: 

§ 1 

In der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen, 
Kirchenkreis Dortmund, wird eine weitere (4.) 
Pfarrstelle errichtet. 

Die Besetzung erfolgt gemäß dem Kirchengesetz 
über die Besetzung der Gemeindepfarrstellen in 
der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 
29. Mai 1953. § 2 

Die Urkunde tritt am 1. Februar 1955 in Kraft. 

Bielefeld, den 28. Januar 1955 

Die Leitung der 
·Evangelischen Kirche von Westfalen 

In Vertretung 
(L. S.) Dr. v a n R a n den b o r g h 

Nr. 22648/Lünen 1 (4) 

Urkunde über die Namensänderung 
einer Kirchengemeinde 

Die Evangelische Kirchengemeinde Ramsbeck
Neu-Andreasberg, Kirchenkreis Soest, führt in 
Zukunft den Namen 

Evangelische Kirchengemeinde 
R a ms b e c k - B e s t w i g. 

Bielefeld, den 17. Januar 1955 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

In Vertretung 
(L. S.) Dr. Th ümmel 

Nr. 20138/Ramsbeck 9 

Zu besetzen sind 
die neu errichtete (4.) Pfarrstelle der Evange

lischen Kirchengemeinde B o eh u m - W er n e , 
Kirchenkreis Bochum. Die Kirchengemeinde hat 
freies Wahlrecht. Bewerbungsgesuche sind durch 
den Herrn Superintendenten an das Presbyterium 
zu richten. Die Gemeinde hat Luthers Katechismus; 

die durch den Übertritt des Pfarrers Ebing in 
den Ruhestand am 1. April 1955 frei werdende 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde B r ü g g e , Kir
chenkreis Lüdenscheid. Das Landeskirchenamt macht 
von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch. Bewerbungs
gesuche sind an das Landeskirchenamt zu richten. 
Die Gemeinde hat Luthers Katechismus; 

die durch den Übertritt des Pfarrers Herbers in 
den Ruhestand am 1. April 1955 frei werdende 
Pfarrstelle der St. Nikolai Kirchengemeinde D o r t -
m und , Kirchenkreis Dortmund. Die Kirchen
gemeinde hat freies Wahlrecht. Bewerbungsgesuche 
sind durch den Herrn Superintendenten an das 
Presbyterium zu richten. Die Gemeinde hat 
Luthers Katechismus; 

die durch den Übertritt des Pfarrers Ohly in 
den Ruhestand am 1. April 1955 frei werdende 
(1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ei d in g -
h aus e n, Kirchenkreis Vlotho. Die Kirchen
gemeinde hat freies Wahlrecht. Bewerbungsgesuche 
sind durch den Herrn Superintendenten an das 
Presbyterium zu richten. Die Gemeinde hat Luthers 
Katechismus; 

die neu errichtete Pfarrstelle für Jugendarbeit 
im Kirchenkreis H a gen. Der Kreissynodalvor
stand hat freies Wahlrecht. Bewerbungsgesuche 
sind durch den Herrn Superintendenten an den 
Kreissynodalvorstand zu richten; 

die bisher ruhende (2.) Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde H ü 11 e n , Kirchenkreis Gelsenkirchen. 
Die Kirchengemeinde hat freies Wahlrecht. Be
werbungsgesuche sind durch den Herrn Super
intendenten an das Presbyterium zu richten. Die 
Gemeinde ihat Luthers Katechismus; 

die durch den Übertritt des Pfarrers Hochdahl 
in den Ruhestand zum 1. April 1955 frei werdende 
Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde 
K i r c h hör de , Kirchenkreis Dortmund. Das 
Landeskirchenamt behält sich vor, von seinem Vor
schlagsrecht Gebrauch zu machen. Bewerbungs
gesuche sind an das Landeskirchenamt zu richten. 
Die Gemeinde hat Luthers Katechismus; 

die seit längerer Zeit unbesetzte (1.) Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde K ö r n e - W a m b e 1 , Kir
chenkreis Dortmund. Das Landeskirchenamt behält 
sich vor, von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch zu 
machen. Bewerbungsgesuche sind an das Landes
kirchenamt zu richten. Die Gemeinde hat Luthers 
:Katechismus. Für den Pfarrer steht eine ange
messene Dienstwohnung im Gemeindehaus, Wam
beler Hellweg, zur Verfügung; 

die durch die Berufung des Pfarrers Dahlhaus 
nach Altena erledigte Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde P r e u ß e n , Kirchenkreis Dortmund. Das 
Landeskirchenamt behält sich vor, von seinem Vor
schlagsrecht Gebrauch zu machen. Bewerbungs
gesuche sind an das Landeskirchenamt zu richten. 
Die Gemeinde hat Luthers Katechismus; 
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die durch deri Übertritt des rt; t o r, Hans Gurt Schi mm e 1, Hubert Schlug , 
in den Ruhestand zum 1. April 1955 frei werdende Gerhard Springer, Hans Martin Th e l e -
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ubb:edissen, mann, WernerWib;bing, Wilhelm Wilkens 
Kirchenkreis Bielefeld. Das Landeskirchenamt die Studentin der Theologie Gisela P a i n k e , 

::!~n:~e:~::~i!
0
:11~::~:~;es~~::e=~:;w '''lta~a:~~f~}f ,;!~~f/fh:t 1 I(//:r~ ~:~: 

richten. Die Gemeinde hat Luthers Katechismus; mann B a s t er t , Otto B I a s e, Helmut D e e , 
die durch die Berufung des Pfarrers Hensel nach Hartmut Enge 1 m an n, Dieter G eist e r , Karl 

Hagen erledigte (2.) Pfarrstelle der Kirchen- Heinz G i 1 haus , Klaus G r o n e n b er g , Sieg
gemeinde Wehdem mit dem Sitz in Oppenwehe, fried Groth, Helmut Hedler, Reinhold 
Kirchenkreis Lübbecke. Die Kircllengemeinde hat H e d t k e , Dr. Paul H e r b e r s , Klaus I 11 m e r -
freies Wahlrecht. Bewerbungsgesuche sind durch K e p h a 1 i des, Horst Ingo Ja e n e, Walter 
den Herrn Superintendenten an das Presbyterium Kirchhoff, Friedrich Wilhelm K 1 ein i t z, 
zu richten. Die Gemeinde hat Luthers Katechismus. Walter Klut h, Dietrich K ö 11 in g, Friedrich 

K r a t z e r , Wolfram L a c k n er , Heinz L a u -
Berufen sind r u h n , Horst Gerhard v o n M a 11 i n c k r o d t , 

Pfarrer Erich N e b e zum Pfarrer der Kirchen- Hans Christoph M e i er, Hans Martin Ne 11 e , 
gemeinde W a t t e n s eh e i d , Kirchenkreis Gelsen- Herbert O t t e r s t e i n , Gerhard S an d h a g e n , 
kirchen, als Nachfolger des verstorbenen Pfarrers Dieters c h e 11 0 n g, Sigurd Sc h o e p k e, Walter 
Hermann Müller; S c h m i d t, Helmut S c h w a r z e , Richard W a 1-

Pastor Dr. Hans-Joachim St o e b e zumAnstalts- t er, Eberhard Warn s , 
geistlichen der Inneren Mission der von Bodel- die p r a k t i s c h e ( z w e i t e) p r. ü f u n g die 
scllwinghschen Anstalten Bethel, Sarepta und Kandidatinnen des Vikarinnenamtes Elisabeth 
Nazareth; K 1 ein geb. Lüling, Herlinde So b o 11, Ilse 

Hilfsprediger Heinz H i r s c h f e 1 d e r zum T O r n s c h e i d t , Elma w au b k e , Gisela 
Pfarrer der Kirchengemeinde D o r t m u n d - w i n k h a u s. 
H ö r d e , Kirchenkreis Dortmund, als Nachfolger 
des nach Brakel, Kreis Höxter, berufenen Pfarrers Prüfung von Kirchenmusikern 
Knoch. Das kleine Anstellungsfähigkeitszeugnis haben 
Ordiniert sind nach Ablegung der Prüfung erhalten: 

Hilfsprediger Hermann Baste r t, geb. 21. 7. Christa Dr z e n s k i, Senne I Nr. 920; 
1926, am 16. Januar 1955 in Bielefeld; Gerhard Mit tri n g, Enger, Steinstr. 112; 

Hilfsprediger Dr. Paul Herber s am 9. Januar Gertrud Sander, Hattingen, Talstr. 6; 
1955 in Wanne-Eickel; Irmgard Sasse, Soest, Steingraben 3 

Hilfsprediger Klaus I 11 m e r - K e p h a 1 i d e s Gerda S c h a i b 1 e ' Bethel, Sarepta; 
am 9. Januar 1955 in Bielefeld; Waltraud Spieß, Bethel, Sarepta; 

Hilfsprediger Dritrich K ö 11 in g am 23. Januar Karin W a 1 t er' Herford, Kirchgasse 1 
1955 in Dortmund; Lisa Wende, Minden, Kuhlenstr. 82; 

Hilfsprediger Heinz Lau ruh n am 23. Januar Horst Ben der, Herringen, Buschkamp 11 
1955 in Herford; Günter Drucks, Hemer, Westig, Bachst. 17; 

Hilfsprediger Hans Li p p 5 am 18. Juli 1954 in Karola Heim an n, Oestrich, Kirchstr. 25; 
Altroggenrahmede; Rudolf M a r k er t , Deilinghofen-Brockhausen; 

Helga S t am m, Dortmund-Aplerbeck, Marsbruch-
Theologische Prüfungen straße 31; 

Es haben bestanden die erste t h e o 1 o g i - Karl-Friedrich T im m e r m an n , Unna, Hammer-
s c h e Prüfung die Studenten der Theologie str. 173; 
Johannes A r n d t , Horst B ä c k e r, Paul Gerhard Gerhard W a ß m u t h , Westende über Dortmund; 
Bastert, Ernst Günter Bauckmann, Ernst Manfred Wilms, Dortmund-Marten,Bärenbruch8. 
B r in km an n , Egon Brinks c h m i d t, Hans Das mittlere Anstellungsfähigkeitszeugnis haben 
Joachim Christoph, Werner Ci c h o 11, Adolf nach Ablegung der Prüfung erhalten: 
von D i et z e, Gerhard Ebbe f e 1 d, Paul Gerhard Margarete Adam , Hankhausen, Krs. Ammerland; 
Fort man n, Siegfried Ge s s u 1 a t, Jürgen Elisabeth Andres e n, Bredstedt, Krs. Husum, 
Gössling, Helmut Grisse, Wilhelm Gysae, Osterstr. 33; 
Johannes Hartmann, Gerhard Hob e 1, Eckard Alfred p oh 1, Bielefeld, Schil~escherstr. 45; 
Ja e g er, Hermann K e u n e, Ernst K 1 e y, Rü- Hannelore Schmidt, Bochum, Kampmannstr. 23; 
diger König, Lothar K ü h 1, Karl Heinz Günther Schreiber, Südlengern Nr. 210, Krs. 
Lange, Helmut Lengemann, Werner Loh- Herford; 
man n, Dieter Loh m e y er, Siegfried Lot z .e, Hanna-Luise Sc h u 1 z e, Heyen Nr. 11, Krs. Holz-
Herbert L ü c k h o f , Karl Heinz M a g a z i n , minden. 
Paul Gerhard M e u .ß, Karl Wilhelm Meyer, 
Klaus Peter M e y er z u H e 11 i g e n , Reinhard 
Mietnner, Hermann Nahrgang, Karl Ernst 
Neisel, Kurt Prüßmann, Waldemar Sar-

Der Titel Kantor 
ist dem Kirchenmusiker Hans W e i ß in Bochum 

verliehen worden. 
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